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Kirchengesetz zu A d e l  50 Abs. 4 und 6 der G m d o r d n ~  
der Evangelischen Kirche in Berlin-Bdenburg 

Vom 18. November 2000 

Die Landessynode hat das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

Für die Feststellung der Anzahl der gemäß Artikel 50 Abs. 4 und 6 
der Grundordnung zu wählenden Kreissynodalen ist die Zahl der Pfarr- 
stellen der Kirchengemeinde maßgeblich, die zum Zeitpunkt der Wahl 
besetzt sind zuzüglich der Pfarrstellen, die zu diesem Zeizpunkt nicht 
besetzt, aber in einem Stellenplan gemäß 4 1 des Stellenplangesetzes 
als besetzbar ausgewiesen sind. Andere Pfarrstellen bleiben unberück- 
sichtigt. 

Die nach 4 1 maßgebliche Zahl der Pfarrstellen gilt für die gesamte 
Amtszeit der Kreissynode. Veränderungen dieser Zahl während der 
Amtszeit der Kreissynode bleiben ohne Auswirkung auf die Zahl der 
gewählten Kreissynodalen. Dies gilt auch fur den Fall des vorzeitigen 
Ausscheidens von nach Artikel 50 Abs. 4 und 6 der Grundordnung ge- 
wählten Kreissynodalen. 
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Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 200 1 in Kraft. 

Berlin, den 23. November 2000 

Anneliese K a m i n s k i  
Präses 

Kirchengesea über die koilegiaie Leitungsstruktur 
in Kirchenkreisen (Leitungsstnikturgesetz) 

Vom 18. November 2000 

Die Landessynode hat zur Ausführung von Artikel 61 der Grund- 
ordnung das folgende Kirchengesea beschlossen: 

(1) Im Kirchenkreis kann eine kollegiale Leitungsstruktur eingeführt 
werden, bei der ein Leitungskollegium abweichend von den Bestim- 
mungen der Grundordnung über Superintendentin oder Superinten- 
dent und Kreiskirchenrat Leitungsaufgaben im Kirchenkreis wahr- 
nimmt. 

(2) Ein Wechsel der Leitungssuuktur soll in der Regel erst nach Ab- 
lauf der Amtszeit der Betroffenen vorgenommen werden. Ein Wechsel 
der Leitungsstruktur innerhalb der laufenden Amtszeit ist nur mit Zu- 
stimmung der Betroffenen zulässig. Betroffene sind die Superinten- 
dentin, der Superintendent oder die Mitglieder des Leitungskollegi- 
ums. 

(1) Die Wahrnehmungvon Leitungsaufgaben im Kirchenkreis durch 
ein Leitungskollegium regelt die Kreissynode durch kreiskirchliche Sat- 

zung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen. Vor der Beschluss- 
fassung über die kreiskirchliche Satzung ist dem Konsistorium Gele- 
genheit zur Stellungnahme zu geben. 

(2) Die kreiskirchliche Satzung muss die ordnungsgemäße Wahr- 
nehmung der Leitungsaufgaben im Kirchenkreis gewährleisten. Sie 
muss insbesondere Besrimmungen enthalten über 
1. die Bildung und Zusammensetzung des Leitungskollegiums, 
2. die Aufteilung der Leitungsaufgaben zwischen dem Leitungskolle- 

gium und dem Kreiskirchenrat, 
3. die Zusammenfassung der Aufgaben des Leitungskollegiums zu Zu- 

ständigkeitsbereichen, 
4. Voraussetzungen für die Abberufung von Mitgliedern des Lei- 

tungskollegiums. 
(3) Die kreiskirihliche Saaung bedarf der Zustimmung der Kir- 

chenleitung und ist im Kirchlichen Amtsbiatt zu veröffentlichen. 
(4) Die Kirchenleitung muss die Zustimmung zu der kreiskirchli- 

chen Satzung nach Absatz 1 versagen, wenn die Satzung nicht die Ge- 
währ für die sachgemäße Wahrnehmung der Leitungsaufgaben im Kir- 
chenkreis bietet oder gegen die kirchliche Ordnung verstöik. Sie kann 
die Zustimmung versagen, wenn wegen der Situation im Kirchenkreis 
erhebliche Bedenken gegen die Bildung eines Leitungskollegiums be- 
stehen. Vor einer Versagung der Zustimmung erhält der Kirchenkreis 
Gelegenheit zur Stellungnahme. Eine ablehnende Entscheidung teilt 
die Kirchenleitung dem Kirchenkreis unter Angabe der Gründe mit, 
die für die Ablehnung ausschlaggebend waren. Eine gerichtliche Ober- 
prüfung der Entscheidung findet nicht statt. 
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(1) Das Leitungskollegium hat mindestens drei und höchstens fünf 
Mitglieder. Ihm gehören an: 
1. die oder der Vorsiaende des Kreiskirchenrats, 
2. mindestens ein weiteres ordentliches Mitglied des Kreiskirchenrats 

und 
3. mindestens ein ordentliches Mitglied der Kreissynode, das nicht 

Mitglied des Kreiskirchenrats sein soll. 
Mindestens eines der Mitglieder des Leitungskollegiums nach Num- 
mer 1 und 2 muss Mitatrbeiterin oder Mitarbeiter im Pfarrdienst 
sein. 
(2) Die Mitglieder des Leitungskollegiums werden von der Kreissy- 

node gewählt. Den Wahlvorschlag stellt der Kreiskirchenrat unter Vor- 
sitz der Generalsuperintendentin oder des Generalsuperintendenten 
auf. Der Wahlvorschlq bedarf ihrer oder seiner Zustimmung. 

(3) Die kreiskirchliche Satzung nach 4 2 Abs. 1 kann vorsehen, dass 
die Kreissynode die Wahl der Mitglieder des Leitungskollegiums, die 
zugleich Mitgheder des Kreiskirchenrats sind, dem Kreiskirchenrat 
übertragen kann. Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(1) Die kreiskirchliche Satzung triffi Regelungen über den Vorsitz 
und den stellvertretenden Vorsitz im Leitungskollegium. Sie kann zu- 
lassen, dass Vorsitz und stellvertretender Vorsitz nach der Hälfte der 
Amtszeit wechseln können. 

(2) Vorsitz und stellvertretender Vorsitz werden in der Regel von Mit- 
gliedern des Leitungskollegiums wahrgenommen, die zugleich Mit- 
glieder im Kreiskirchenrat sind. ist die oder der Vorsitzende des Lei- 
tungskollegiums nicht Mitarbeiterin oder Mitarbeiter im Pfarrdienst, 
muss die oder der stellvertretende Vorsitzende Mitarbeiterin oder Mit- 
arbeiter im Pfarrdienst sein. Die Bestellung der oder des Vorsitzenden 
und der oder des stellvertretenden Vorsitzenden bedarf der Bestätigung 
der Kirchenleitung. 

(3) Bei einer länger dauernden Verhinderung der oder des Vorsit- 
zenden oder im Falle der Vakanz kann der Kreiskirchenrat im Einver- 
nehmen mit dem Konsistorium die Vertretung anders regeln. 
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(1) Das Leitungskollegium nimmt die ihm in der kreiskirchiichen 
Satzung nach 4 2 Abs. 1 übertragenen Aufgaben wahr. 

(2) Die Aufgaben des Leitu&kollegi& werden zu Zuständig- 
keitsbereichen zusammengefast und einzelnen Mitgliedern des Lei- 
tungskollegiums zugewiesen. Die Aufgabenverteilung sowie etwaige 
Änderungen werden dem Konsistorium unverzügikh angezeigt. 

(3) Die Rechse nach Artikel 56 Abs. 3 der Grundurdnung und die 
Aufgaben nach Artikel 57 Abs. 1 Nr. 3 , s  und 10 der Grundordnung, 
die DienstaufSicht über die Pfarrerinnen und Pfarrer im Kirchenkreis 
sowie die Teilnahme am Konvent der Superintendentinaen und Su- 
perintendenten nach Artikel 91 Abs. 1 Satz 1 der Grundordnung sind 
dem im Pfarrdienst tätigen Mitglied des Leigskollegiums vorbehal- 
ten, das den Vorsitz oder, wenn die oder der Vorsitzende nicht Mitar- 
beiterin oder Mitarbeiter im Pfarrdienst ist, den stellvemetenden Vor- 
sitz im Leitungskollegium führt. Dieses Mitglied hat dasakUve und 
passive Wahlrecht nach Artikel 73 Abs. 3 der Grundordnung. 

(4) Jedes Mitglied des Leitungskollegiums ist sowohl dem Gesamt- 
gremium als auch dem Kreiskirchenrat gegenüber für die Erfüllung sei- 
ner Aufgaben verantwortlich. 

(5) Das Mitglied, das die Aufgaben nach Absaa 3 wahrnimmt, ist 
hinsichtlich der Erfüllung dieser Aufgaben auch der Kirchedeimng - 

verantwortlich. 

(1) Für die Geschäftsführung des Leitungskollegiums gilt Artikel 55 
Abs. 4 der Grundordnung entsprechend, soweit sich nicht aus diesem 
Kirchengesetz oder der kreiskirchlichen Satzung nach $ 2  Abs. 1 etwas 
anderes ergibt. Näheres kann in einer Geschäftsordnung geregelt wer- 
den, die das Leitungskollegium im Einvernehmen mit dem Kreiskir- 
chenrat beschließt. 

(2) Für die Verschwiegenheitspflichten gelten Artikel 6 der Grund- 
ordnung sowie die Bestimmungen des Pfarrdienstrechts. 

(1) Die Amtszeit des Leitungskollegiums ist an die Amtszeit des 
Kreiskirchenrats gebunden. Die Mitglieder bleiben bis zur Wahl ihrer 
Nachfolgerinnen oder Nachfolger oder bis zur Wahl einer Superinten- 
dentin oder eines Superintendenten im Amt. Wiederwahl ist zulässig. 

(2) Scheidet ein Mitglied des Leitungskollegiums vor Ablauf der 
Amtszeit aus, wird für den Rest der Amtszeit eine Nachfolgerin oder 
ein Nachfolger bestellt. 

(3) Ein Mitglied des Leitungskollegiums scheidet vor Ablauf der 
Amrszeit aus dem Leitungskollegium aus, wenn es die Mitgliedschaft 
in der Kreissynode verliert. Mitglieder des Leitungskollegiums, die w- 
gleich Mitglieder des Kreiskirchenrats sind, scheiden auch aus, wenn 
sie die Mitgliedschaft im Kreiskirchenrat verlieren. 

(4) Für das Ruhen der Mitgliedschaft gilt Artikel 21 Abs. 7 der 
Grundordnung entsprechend. 
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(1) Die Mitglieder des Leitungskollegiums können durch Erklärung 
gegenüber dem Kreiskirchenrat und der Generalsuperintendentin oder 
dem Generalsuperintendenten ihre Mitgliedschaft im Leitungskollegi- 
um niederlegen. Die oder der Vorsitzende sowie die oder der steher- 
tretende Vorsitzende können durch Erklärung gegenüber dem Kreis- 
kirchenrat von ihren Ämtern zurücktreten, ohne die Mitgliedschaft im 
Leitungskollegium niederzulegen. 

(2) Die oder der Vorsitzende und die oder der stellvertretende Vor- 
sitzende des Leitungskollegiums kann auf Antrag der Kreissynode, der 
Bischöfin oder des Bischofi oder der Generalsuperintendentin oder des 
Generalsuperintendenten nachhhörung der oder des Betroffenen, des 
Leitungskollegiums und des Kreiskirchenrats von der Kirchenleitung 
abberufen werden. Ist die oder der Betroffene Vorsitzende oder Vorsit- 

zender des Kreiskirchenrats, endet mit der Akhenifung zugleich der 
Vorsitz im Kreiskirchenrat. Der Antrag der Kreissynode nach Satz 1 
bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln ihrer Mitglieder. In dringen- 
den Fällen kann die Kreissynode, wenn sie bei der Kirchenleitung die 
Abberufung beantragt, das den Vorsitz oder das den stellvertretenden 
Vorsitz inr Leitungskoiiegium führende Mitglied bis zur Entscheidung 
der Kirchenleitung vorläufig, längsrens jedoch für die Dauer von sechs 
Monaten, von seinen Aufgaben entbindenund sie einem anderen Mit- 
glied des Leitungskallegiums Übertragen. Satz 4 gilt entsprechend für 
die Kirchenleitung, wenn ein Antrag auf Abberufung nach Satz 1 ge- 
stellt wird. 

(3) Andere Mitglieder des Leitungskollegiums können von der Kreis- 
synode aus dem Leitungskoiiegium abberufen werden; die Entschei- 
dung bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglie- 
der der Kreissynode. Die oder der Betroffene, das Leitungskollegium 
und der Kreiskirchenrat sowie die Generalsuperintendentin oder der 
Generalsuperintendent sind vorher zu hören. In dringenden Fällen 
kann das Leitungskollegium im Einvernehmen mit dem Kreiskirchen- 
rat ein Mitglied des Leitungskollegiums vorläufig für die Dauer von 
sechs Monaten, längstens jedoch bis zur nächsten Tagung der Kreissy- 
node, von seinen Aufgaben entbinden und sie einem anderen seiner 
Mitglieder übertragen. 

(4) Gegen Entscheidungen nach Absatz 3 kann innerhalb eines Mo- 
nats Beschwerde bei der Kirchenleitung eingelegt werden, die ab- 
schließend entscheidet. Eine gerichtliche OberPrüfung der Entschei- 
dungen nach Absatz 2 und 3 findet nicht statt. 

(1) Dem Kreiskirchenrat gehören die Mitglieder nach Artikel 55 
Abs. 1 Nr. 1 und 4 bis 6 der Grundordnung an. Es müssen mindestens 
drei im Pfarrdienst tätige Mitglieder dem Kreiskirchenrat angehören. 
Im übrigen bleiben die Bestimmungen über die Bildung und die Zu- 
sammensetzung des Kreiskirchenrats unberührt. 

(2) Den Vorsitz im Kreiskirchenrat führt in der Regel ein im Pfarr- 
dienst tätiges Mitglied, das von der Kreissynode aus dem Kreis der im 
Pfarrdienst tätigen ordentlichen Mit$ieder des Kreiskirchenrats ge- 
wählt wird. In diesem Fall liegt der stellvertretende Vorsitz bei der oder 
dem Vorsitzenden der Kreissynode. Die Kreissynode kann abweichend 
von Satz 1 eines der ordentlichen Mitglieder des Kreiskirchenrats nach 
Artikel 55 Abs. 1 Nr. 6 der Grundordnung für den Vorsitz wählen. In 
diesem Fall muss für den stellvertretenden Vorsitz ein im Pfarrdienst 
tätiges ordentliches Mitglied des Kreiskirchenrats von der Kreissynode 
gewählt werden. 

(3) Dem Kreiskirchenrat können in der kreiskirchlichen Satzung 
nach $ 2  Abs. 1 auch Aufgaben der Superintendentin oder des Super- 
intendenten übertragen werden, soweit die Aufgaben nicht nach $ 5 
Abs. 3 der oder dem Vorsitzenden oder der oder dem stellvertretenden 
Vorsitzenden des Leitungskollegiums vorbehalten sind. 

§ 10 

Wenn die Amtszeit des Leitungskollegiums endet, kann die Kir- 
chenleitung ihre Zustimmung zur kreiskirchlichen Satzung nach § 2 
Abs. 3 aus den in 4.2 Abs. 4 genannten Gründen zurückziehen. Vor 
der Entscheidung erhäit der Kirchenkreis Gelegenheit zur Stellung- 
nahme. Die Entscheidung ist zu begründen. In diesem Fall muss das 
Verfahren zur Bestellung einer Superintendentin oder eines Superin- 
tendenten eingeleitet werden. Die Kirchenleitung entscheidet abschlie- 
ßend. Eine gerichtliche Überprüfung der Entscheidung findet nicht 
statt. 
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(1) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Dezember 2000 in Kraft. Zu- 
gleich tritt das Kirchengesetz zur Regelung kreiskirchlicher Leimngs- 
formen nach,ttikel 55 Absatz 3 der Grundordnung vom 28.4.198 1 
(MBB 1982 S. 2) außer Kraft. 
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(2) Bei Inkrafttreten dieses Kirchengeseczes bestehende kollegiale 
Leitungsstmkturen in den Kirchenkreisen können bis zur Neubildung 
der Kreissynoden im ersten Halbjahr 2002 unverändert beibemen 
werden. Die für sie maf3geblichen Strukturvorgaben gelten bis zur Bit- 
dung neuer kollegialer Leitungsstrukturen nach diesem Kirchengesetz 
oder bis zur Wahl einer Superintendentin oder eines Superintenden- 
ten fort. Die zum Zeitpunkt des Inkrafnretens dieses Kirchengesetzes 
gewahlten Mitglieder kollegrater Leitungen, die ~ i c h t  Mitglieder des 
Kreiskitchenrats sind, bleiben bis zum Ablauf der Amtszeit, für die sie 
gewählt sind, im Amt. 

(3) Spätestens nach der Neubildung der Kreissynoden im ersten 
Halbjahr 2002 ist in Kirchenkreisen mit kollegialen Leitungsstruktu- 
ren unverzizglich die Bildung neuer kollegialer Leitungsstnikniren nach 
diesem Kirchengesea oder die Wahl einer Superintendentin oder eines 
Superintendenten einzuleiten' Mit der Bildung kollegialer Leitungs- 
strukturen nach diesem Kirchengesetz, spätestens mit Ablauf des Jah- 
res 2002, treten die bis dahin fortgeltenden Strukturvorgaben, insbe- 
sondere die Rechtsverordnuirg über die kollegiale Leitung des Kir- 
chenkreises Spandau vom 12. Februar 1980 (KABI. S. 5 I), außer Kraft. 

Berlin, den 23. November 2000 

Anneliese K a m i n s  k i 
Präses 

Kirchengesetz. iiber die Rechtsstellung und Aufgaben 
der Kirchlichen Verwdtungsämter 
(verwaitungsämtergesea - VAG) 

Vom 18. November 2000 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg 
hat unter BeachtungvonArtike172Abs. 4 der Grundordnungder Evan- 
gelischen Kirche in Berlin-Brandenburg vom 19. November 1994 
(KABI. S. 182) das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

1. Abschnitt: Grundsatz 1 bis 2 
2. Abschnitt: Kirchenkreisverbände 3 bis 7 
3. Abschnitt: Kirchliche Verwaitungsämter 8 bis 16 
4. Abschnitt: Weitere Vorschriften 17 bis21 

1. Abschnitt: Grundsatz 

§ 1 
Grundsatz 

(1) Die Kirchlichen Verwdtungsämter leisten einen Beitrag zur Ge- 
staltung des kirchlichen Lebens, indem sie Dienstleistungen für Kir- 
chengemeinden, Kirchenkreise sowie für kirchliche Einrichtungen und 
Werke erbringen. 

(2) Verwaltungsaufgakn von Kirchenkreisen und Kirchengemein- 
den werden in Kirchlichen Verwaltungsämtern wahrgenommen. 

§ 2 
Rechtsträger 

Rechtsträger eines Kirchlichen Verwaltungsamtes ist ein Kirchen- 
kreisverband nach Artikel 65 Abs. 3 der Grundordnung. In Ausnah- 
mefällen kann das Konsistorium zulassen, dass ein Kirchenkreis Rechts- 
träger eines Kirchlichen Vedtungsamtes ist, wenn die in § 13 ge- 
nannten Anforderungen erfüllt sind. 

2. Abscknitt: Kirchenkreisverbände 

5 3  
Errichnrng eines Kirchenkreisverbandes 

(1) Die Errichtung eines Kirchenkreisvdandes als Körperschaft des 
öffentlichen Redits krd dwch das Konsistorium nach Anhörung der 
beteiliien Kirchenkreise beschiossen. 

(2) Der Kirchenkreisverband führt ein Siegel. Er hat seinen Sitz am 
Sitz des Kirchlichen Verwaitungsamtes. 

(3) Die Verbandssatzung und deren Änderung, die übereinstim- 
mende Beddüsse der beteiligten Kirchenkreise voraussetzen, bedür- 
fen der Genehmigung durch das Konsistorium. Die Kirchenleitung re- 
gelt durch Fahtsverordnung, welche Bestimmungen die Verbandssat- 
zung des Kirchenkreiswrbandes mindestens enthalten muss. 

(4) Das Konsistorium steilt die Errichtung des Kirchenkreisverban- 
des und den Zeitpunkt seines Entstehen5 durch eine Errichtungsur- 
kunde fest. Die Errichnqsurkunde und die Verbandssatzung werden 
im Kirchlichen Amtsblatt veröffentlicht, ebenso die Ändemng der Mit- 
gliedschaft in einem Kirchenkreisverband und die Änderung der Ver- 
bandssatzung. 

(5) Für die Fühmg der Geschäfte des Kirchenkreisverbandes und 
die Aufsicht des Konsistoriums gegenüber dem Kirchenkreisverband 
sind die Rechts- undVerwaitungsvorschriften für die Kirchenkreise ent- 
sprechend anwendbar. 

$ 4  
Mitgliedschaft in einem Kirchenkreisverband 

(1) Die Kirchenkreise sind verpflichtet, Mitglied eines Kirchen- 
kreisverbandes zu werden, sofern nicht ein Fall des § 2 Satz 2 vorliegt. 
Die Kirchenkreise entscheiden, zu welchem Kirchenkreisverband sie 
gehören wollen. Die Entscheidung bedarf der Genehmigung der Kir- 
chenleitung. 

(2) Für die Änderung der Mitgliedschaft im Kirchenkreisverband 
gilt Absatz 1 entsprechend. Wenn bei einer Vereinigung von Kirchen- 
kreisen bis zur Entscheidung über die Vereinigung kein Einvernehmen 
über die Zuordnung des vereinigten Kirchenkreises zu einem Kir- 
chenkreisverband erzielt worden ist, entscheidet die Kirchenleitung 
nach Anhörung der betroffenen Kirchenkreise und der betroffenen Vor- 
stände der Kirchenkreisverbände über die künftige Zugehörigkeit. 

(3) Wenn ein Kirchenkreis Rechtsträger oder Mitglied des Rechts- 
trägers eines nach § 16 aufzulösenden Kirchlichen Verwaltungsamtes 
ist, muss er gemäß Absatz 1 Mitglied eines anderen Kirchenkreisver- 
bandes werden. Der Beitritt zum kirchenkreisverband muss spätestens 
zeitgleich mit der Auflösung des Kirchlichen Verwaitungsamtes erfol- 
gen. Tri& der Kirchenkreis keine Entscheidung über seine Mitglied- 
schaft in einem Kirchenkreisverband, entscheidet die Kirchenleitung 
nach Anhörung aiier Beteiligten über die künftige Zugehörigkeit. 

§ 5 
Organ des Kirchenkreisverbandes 

(1) Organ des Kirchenkreisverbandes ist der Vorstand. Jeder betei- 
ligte Kirchenkreis entsendet mindestens zwei Mitglieder in den Vor- 
stand, darunter die Superintendentin oder den Superintendenten oder 
ein Mitglied der kollegialen Leitung. Der Vorstand wählt eines seiner 
Mitglieder für den Vorsitz sowie eines für den ersten und eines für den 
zweiten stellvertretenden Vorsitz. Die Amtszeit des Vorstandes endet 
mit Ablauf des Jahres, in dem die Kreissynoden neu gebildet werden. 

(2) Der Vorstand kann einen geschäftsführenden Ausschuss bilden. 
(3) Die oder der Vorsit-zende oder die oder der stehertretende Vor- 

sitzende und ein weiteres Mitglied des geschäftsführenden Ausschus- 
ses oder, wenn ein geschäftsführender Ausschuss nicht gebildet wurde, 
ein weiteres Mitglied des Vorstandes, vertreten gemeinsam den Kir- 
chenkreisverband im Rechtsverkehr. Näheres regelt die Verbandssat- 
zung. 



S 6 
Aufgaben des Kirchenkreisverbandes und Finanzierung 

(1) Rechtsträgerschaft, Betrieb und Unterhaltung des Kirchiichen 
Verwaltungsamtes sind Aufgabe des Kirchenkreiwerbandes. Darüber 
hinaus kann der Kirchenkreisverband im Aufuag der beteiligten Kir- 
chenkreise weitere gemeinsame Aufgaben übernehmen; diese Aufgaben 
des Kirchenkreisverbandes müssen in der Verbandssatzung bestimmt 
werden. Sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur ~ a h r n e h m u n ~  
gemeinsamer Aufgaben in den Kirchenkreisen von dem Kirchenkreis- 
verband angestellt werden, m w  dies in der Verbandssatzung vorgese- 
hen sein. Soll der Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich 
nicht auf alle beteiligten Kirchenkreise erstrecken, muss vor der An- 
stellung eine Entscheidung über die Finanzierung und den Einsatzbe- 
reich getroffen werden. 

(2) Die Finanzierung der nach Absatz 1 Satz 2 übernommenen Auf- 
gaben des Kirchenkreisverbandes erfolgt durch die beteiligten Kir- 
chenkreise. Diese schließen darüber eine Vereinbarung, soweit in der 
Satzung des Kirchenkreisverbandes keine Regelung über die Finanzie- 
rung der weiteren Aufgaben getroffen wird. 

§ 7 
Auflösung des Kirchenkreisverbandes 

Ein Kirchenkreisverband kann aufgelöst werden, wenn das Kirchli- 
che Verwaltungsamt, dessen Rechtsträger er in, gemäß 5 16 aufgelöst 
werden muss. Ober die Auflösung beschließt das Konsistorium nach 
Anhörung des Vorstandes des Kirchenkreisverbandes und der dem Kir- 
chenkreisverband angehörenden Kirchenkreise. Die Auflösung darf nur 
erfolgen, wenn die Vermögensauseinande~~etzung und die Rechts- 
nachfolge geregelt sind. $ 3  Abs. 4 gilt entsprechend. 

3. Abschnitt: Kirchliche Verwaltungsämter 

§ 8 
Regelaufgaben 

(I) Die folgenden Venvaltun (Regelaufgaben) der Kir- 
chenkreise und Kirchengemeinden werden von den Kirchlichen Ver- 
waltungsämtern wahrgenommen. Die Erledigung der Regelaufgaben 
wird durch das Kirchensteuernettoaufkommen gemäß (5 9 Abs. 1 und 
durch Kostenbeiträge gemäß $ 9 Abs. 2 finanziert. 

Beratung in allen Wirtschaftsangelegenheiten, 
Verwaltung des Vermögens und der Schulden, 
Durchführung der Haushalts- und Kassenangelegenheiten, 
einschließlich der Rechnungslegung der Körperschaften, 
Vorlage der Enrwürfe für den Finanzausgleich in den Kirchen- 
kreisen, 
Wohnungs- und Grundstücksangelegenheiten, 
Personalverwaltung, soweit die Personalkosten der Mitarbeiterin- 
nen und Mitarbeiter überwiegend aus Kirchensteuermitteln fi- 
nanziert werden, mit Ausnahme der Gehdtsabrechnung, 
Personalverwaltung, soweit nicht unter Nummer 6 erfasst, mit 
Ausnahme der Gehaitsabrechnung, 
haushaltsmäßige Bearbeitung der Erhebung und Verwaltung des 
Gemeindekirchgeldes, 
Verwaltung von nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geführ- 
ten Einrichtungen, insbesondere Friedhöfen und Diakoniestatio- 
nen, 
Verwaltung von Kindertageseinrichtungen, 
Verwaltung von Projekten, die überwiegend aus Kirchensteuer- 
mitteln finanziert werden, 
Verwaltung von Projekten, die nicht überwiegend aus Kirchen- 
steuermitteln finanziert werden (2.B. Bauprojekte), 
Führung von Baukassen, 
Bearbeitung des kirchlichen Meldewesens, 
Erarbeitung kirchlicher Statistiken, soweit diese nicht in die Zu- 
ständigkeit der Kirchengemeinden gehören, 
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16. EDV-Koordination im Bereich des Kirchenkreisverbandes, 
17. Finanzbearbeitung der Arbeitssteilen für Religionsunterricht. 

(2) Kirchenkreise und Erchengemeinden können einzelne der in 
Absatz 1 genannten Aufgaben ausnahmsweise durch eigene berufliche 
oder ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erledigen lassen. 
Die Obernahme der Aufgaben durch Mitarbeiterinnen und Mitarbei- 
ter der Kirchengemeinden oder des Kirchenkreises bedarf der Zustim- 
mung des Rechtsträgers des Kirchlichen Verwaltungsamtes; das Kirch- 
liche Verwdtungsamt ist vorher anzuhören. Die Zustimmung kann wi- 
derrufen werden. Die Gesam~erantwortung für die übertragenen Auf- 
gaben bleibt beim Kirchlichen Verwaltungsamt. Der Rechtsträger des 
Kirchlichen Vedtungsamtes muss geeignete Maßnahmen treffen, die 
diesem die Wahrnehmung der Gesamtverantwortung ermöglichen. 

(3) Die in Absatz 1 Nr. 5 und 7 sowie Nummer 9 genannten Auf- 
gaben mit Ausnahme der Verwaltung der Friedhöfe können Kirchen- 
gemeinden und Kirchenkreise ausnahmsweise auch durch Dritte wahr- 
nehmen lassen. Die Obertragung auf Dritte darf nur erfolgen, wenn 
die Kirchengemeinden oder Kirchenkreise den Nachweis erbringen, 
dass diese die Aufgaben wirtschaftlicher und effizienter als das Kirch- 
liche Verwaltungsamt erledigen. Die Kirchengemeinden oder Kir- 
chenkreise haben darüber einen Beschluss zu fassen und diesen dem 
Rechtsträger des Kirchlichen Verwaltungsamtes zuzuleiten. Dem Be- 
schluss sind Untedagen über die Wirtschaftlichkeit und Effizienz bei- 
zulegen. Der Beschluss bedarf bei Kirchengemeinden der Zustimmung 
des Kreiskirchenrates, bei Kirchenkreisen der des Konsistoriums. 

8 9 
Finanzierung 

(1) Für die Finanzierung der Kirchlichen Verwaltungsämter erhai- 
ten die Kirchenkreise vier V. H. des Kirchensteuernettoaufkommens 
zur Deckung der Kosten für die Erledigung der Regelaufgaben gemäß 
$ 8 Abs. 1. Fünf v.H. dieses Betrages dienen zur anteiligen Finanzie- 
rung der Verwaltung der Kindertageseinrichtungen; die Beträge wer- 
den als Pauschale pro Platz ausgezahlt. Das Nähere, insbesondere das 
Berechnungsverfahren für die Aufteiiung der Mittel auf die Kirchen- 
kreisverbände oder Kirchenkreise auf der Grundiage der Anteilsver- 
ordnung und das Auszahlungsverfahren, regelt die Kirchenleitung 
durch Rechtsverordnung. 

(2) Die Satzung der Rechtsträger der Kirchlichen Verwaitungsämter 
soll grundsätzliche Regelungen über die Erhebung von Kostenbeiträ- 
gen für die Erledigung der in $ 8 Absatz 1 Nr. 2, 5, 7, 9, 10, 12, 13 
und 17 genannten Aufgaben vorsehen. 

§ 10 
Auftragsaufgaben 

Kirchliche Verwaitungsämter können mit Zustimmung ihres Rechts- 
trägers weitere Aufgaben für kirchliche Körperschaften, Einrichtungen 
und Werke übernehmen. Die Bedingungen im einzelnen, insbesondere 
auch die Höhe der Kostenbeitrtige, sind vor fjbernahme der Aufgabe 
in einer schrifüichen Vereinbarung festzulegen. 

§ 11 
Gehaltsabrechnung 

(1) Die Kirchenkreise und Kirchengemeinden sollen die Gehaltsab- 
rechnung ihrer beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
zentralen Gehaitsabrechnungsstelle (ZGASt) der Landeskirche durch- 
führen lassen. 

(2) Kirchenkreise und Kirchengemeinden können nach Anhörung 
des Konsistoriums die Inanspruchnahme der Dienste der ZGASt mit 
einer Frist von zwölf Monaten zum Jahresende beendigen. Im Fall der 
Beendigung nehmen sie die G&altsabrechnung durch eigene berufli- 
che Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor, übertragen die Gehaltsab- 
rechnung nach Maßgabe des $ 10 einem Kirchlich& Verwaltungsamt 
oder lassen die Gehaltsabrechnung von Dritten vornehmen. Eine Be- 
endigung der Inanspruchnahme der Dienste der Z X S t  ist nur zdäs- 
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sig, wenn der Nachweis erbracht wird, dass die GeNtsabrechung wirt- 
schaftlicher und effizienter als durch die ZGASt erledigt werden kann 
und der Zugriff der Landeskirche auf die für ihre Arbeit erforderlichen 
Datenbestände jederzeit gewährleistet in. 

§ ia 
Verhdtnis zwischen Vedtungsanrt und kirchlicher Karperschaft 

(1) Das Kirchliche Verwaitungsamt fühn im Rahmen der ihm übet- 
tragenen Aufgaben die laufenden Gesdi ie  der beteiligten Körper- 
schaften in deren Auftrag. 

(2) Das Kirchliche Verwaitungsamr führt die Wei~ungen der betei- 
ligten Körperschaften in deren Angelegenheiten aus, soweit Rechts- 
oder ~erwhtungsbestimmun~en nicht entgegenstehen. Jede Körper- 
schaft ist berechtigt, in Angelegenheiten ihrer eigenen Wirtschafts- 
führung Auskünfte w verlangen oder durch Beauftragte die sie betref- 
fenden Akten oder sonstigen Unterlagen einsehen zu lassen. 

§ 13 
Wirtschaftsführung 

(1) Die Wirtschaftsführung der Kirchlichen Verwaltungsämter muss 
so zweckmäßig und kostensparend wie möglich sein. Die Verwal- 
nurgsämter müssen durch die zur Verfügung stehenden Kirchensteu- 
ermittel, durch Kostenbeiträge und durch weitere Mittel in &C Lage 
sein, dauerhaft wirtschaftlich und kostendeckend zu arbeiten. 

(2) Bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit sind der Vergleich mit 
anderen Kirchlichen Verwaitungsämtern und die jeweiligen Besonder- 
heiten der Region zu berücksichtigen. 

§ 14 
Anstellung 

(I) Die beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kirchli- 
chen Verwait~n~samtes werden von dessen Rechtsträger im Rahmen 
des Stellenplans angestellt. 

(2) Vor Übertragung der Funktion oder Anstellung der Leiterin oder 
des Leiters des Kirchlichen Venivaltungsamtes ist das Einvernehmen 
mit dem Konsistorium herzustellen. Kann das Einvernehmen zwischen 
dem Rechtsträger des Kirchlichen Vedtungsamtes und dem Konsi- 
storium nicht hergestellt werden, entscheidet die Kirchenleitung, ob 
das Einvernehmen als hergestellt gilt. Vor Herstellung des Einverneh- 
mens darf eine Anstellung nicht erfolgen und dürfen der Vorstand des 
Rechtsträgers des Kirchlichen Verwaitungsamtes und die Kreiskir- 
chenräte, die durch oder aufgrund eines Kirchengesetw übertragenen 
Genehrnigungsbefugnisse nicht delegieren. Das Konsistorium be- 
stimmt in diesem Fa& welche berufliche Mitarbeiterin oder welcher 
berufliche Mitarbeiter diese Funktion übernimmt. 

§ 15 
Arbeitsgemeinschaft 

Die Leiterinnen und Liter der Kirchlichen Verwaitungsämter bilden 
eine Arbeitsgemeinschaft. Sie dient der gegenseitigen Beratung und 
Koordinierung der Arbeit. Die Arbeitsgemeinschaft gibt sich eine 
Geschisordnung. Vor landeskirchlichen Entscheidungen, die die 
Grundsatze der Arbeit der Vawaitun@imter betreffen, ist die Arbeits- 
gemeinschaft anzuhören. 

0 16 
Auflösung des Kirchlichen Verwdtungsamts 

(1) Wenn durch den Rechtsträger eines Kirchlichen Verwaltungs- 
amtes nicht mehr sichergestellt werden kam, dass die in $ 8 genann- 
ten Aufgaben für die angeschlossenen Körperschaften ordnungsgemäß 
und wirtschaftlich entsprechend den in 5 13 genannten Anforderun- 
gen erledigt werden, muss das Kirchliche Verwaitungsamt spätestens 
mit Beginn des übernächsten Rechnungsjahres aufgelöst werden. 

(2) Den Beschluss über die Aufl9sung fasst der Rechtsträger des 
Kirchlichen Vedningsamtes. Fasst er den Beschluss uotz Vorliegens 
der Voraussetzungen nicht, kann das Konsistorium nach Anhörung des 
Rechtsuägers des Kirchlichen Verwaitungsamtes und der beteiligten 
Kirchenkreise den Besduss ersetzen. Die Auflösung des Kirchlichen 
Vednuigsamtes darf erst erfolgen, wenn die Erfüllung der Verwal- 
tungsa+ben der beteiligten Kirchenkreise in anderen Kirchlichen 
Verwaltungsämtern gewährleistet ist. § 4 Abs. 3 findet Anwendung. 

4. Abschnitt: Weitere Vorschriften 

§ 17 
Reformierte Kirchenkreise 

Die Erledigung ihrer Verwaltungsaufgaben übertragen die refor- 
mierten Kirchenkreise und ihre Kirchengemeinden einem Kirchlichen 
Vedtungsamt ihrer Wahl. Dazu treffen sie mit dessen Rechtsträger 
eine Vereinbarung über die Anerkennung der Satzung und den zu lei- 
stenden Beitrag zur Finanzierung des Kirchlichen Verwaltungsamtes. 
5 4 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 und 3 geiten entsprechend. 

5 18 
Sicherstellung der Zusammenarbeit 

Soweit es zur Wahrnehmung der Aufgaben der Kirchlichen Verwal- 
tungsämter und zu einer sachgemäßen Zusammenarbeit mit der Lan- 
deskirche einheitlicher Verfahren bedarf, regelt die Kirchenleitung nach 
Anhörung der Rechtstreger der Kirchlichen Verwaitungsämter Nähe- 
res durch Rechtsverordnung. 

§ 19 
Aufsicht, Vedtungsrechtsweg 

(1) Die Fachaufsicht in Angelegenheiten der Wirtschaftsführung 
üben die jeweiligen kirchlichen Körperschaften, Einrichtungen und 
Werke aus. Dazu benennen sie Beauftragte. 

(2) Die Rechtsaufsicht obliegt dem Konsistorium. 
(3) Gegen die Entscheidungen nach § 4 Abs. 1 und 2, 0 3 Abs. 3, 

5 8 Abs. 3 und § 16 Abs. 2 dieses Kirchengesetzes steht der kirchliche 
Verwaltungsrechtsweg offen. Klagen gegen die vorgenannten Ent- 
scheidungen haben keine aufschiebende Wirkung. Im übrigen findet 
eine gerichtliche Überprüfung nicht statt. 

§ 20 
Bestehende Kirchenkreisverbände 

Die Satzungen bestehender Kirchenkreisverbände, die diesen Rege- 
lungen nicht entsprechen, sind innerhalb eines Jahres nach Inkrafttre- 
ten dieses Kirchengesetzes anzupassen. 

§ 21 
Inkrafttreten 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2001 in Kraft. Zugleich tritt 
das Kirchengesetz über die Rechtsstellung und Aufgaben der regiona- 
len Kirchlichen Verwaitungsämter (Vednihgsämtergesetz - VÄG) 
vom 16. November 1996 (KABI. 1997, S. 3) außer Kraft. 

Berlin, den 18. November 2000 

Anneliese K a m i n s k i  
Präses 
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Genehmigung einer Verordnung mit G e s e s k ä f t  

Die Landessynode der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg 
hat am 18. November 2000 die Verordnung mit Geseneskraft zur Än- 
derung des Kirchengeseaes über die Wahl der Ältesten in der Evange- 
lischen Kirche in Berlin-Brandenburg (Ältesten~ahl~esetz) (ÄWG- 
ÄndVOmG-2000) vom 16. Juni 2000 (W. S. 62) genehmigt. 

Berlin, den 5. Dezember 2000 

Konsistorium 
Dr. R u n g e  

11. Bekanntmachungen 

Beschluss Arbeiterinnen oder Arbeitern hängt die Beihilfeberechtigung für Auf- 
über die Gewa;hning von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und wendungen des Ehegatten davon ab, ob der Anspruch auf den Verhei- 

Todesf%en an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ratetenzuschlag im Ortszuschlag bestehen wfirde, wenn die oder der 
privatrechtiichen Dienstverhältnis Beihilfeberechtigte im Angestelltenverhältnis stünde. Aufwendungen, 

(Angestellte, Ar'beiterinnen und Arbeiter) die für den Ehegatten entstanden sind, sind nur dann beihilfefiig, 
wenn der Ehegatte 

Vom 10. November 2000 1. im zweitletzten Kalenderjahr vor der Stellung des BeiMfeantrages 
keine in ihrem Gesamtbetrag über 35.000,- DM hinausgehenden 

Die Kirchenleitnng der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg Einkünfte im Sinne von 5 2 Abs. 1 bis 3 des Einkommensteuerge- 
hat Folgendes beschlossen: seaes in der am 1. Dezember 2000 geltenden Fassung und 

2. im letzten Kaienderjahr vor der Stellung des Beihiifeantrages keine 

5 1 
in ihrem Gesamtbetrag über 35.000,- DM hinausgehenden (Brut- 
to-)Bezüge aus nicht selbständiger Arbeit, aus einer Zusatzversor- 

Beihilfeberechtigter Personenkreis 
gung des kirchlichen oder außerkirchlichen öffentlichen Dienstes 

(I) Die von der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg oder oder einer sonstigen betrieblichen Altersversorgung, aus Kranken- 

einer ihrer Kirchengemeinden, Kirchenkreise oder sonstigen Körper- geld, Renten der gesetzlichen Renten- oder Unfallversicherung oder 

schaften beschäFtigten und unter den Tarifvertrag für kirchliche Mit- aus einem sonstigen Erwerbsersatzeinkommen im Sinne von $18 a 

arbeiter in der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg - KMT - Abs. 3 des Sozialgesetzbuches IV (SGB JY) - Gemeinsame Vor- 

fallenden Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeiter, deren kirchliches schriften für die Sozialversicherung - 
Arbeitsverhältnis vor dem 1.  Dezember 2000 begründet wurde, erhal- hatte. 

ten nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen und mit den sich dar- (4) Die Beihilfeberechtigung beseht erst nach mindestens einjähri- 

aus und aus g 61 unterabs. 1 satz 2 und unterabs. 2 ergeben- ger ununterbroche~ier Dauer des Arbeitsverhältnisses und nur, wenn 

den ~ i ~ ~ c h ~ h k ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ i h i l f ~ ~  in entsprechender hwendung der für und solange die Mitarbeiterin oder der M~arbeiter Vergütung, Lohn, 

die Kirchenbeamtinnen und &amten der Evangelischen Kirche in Ber- Gankenbaüge, Krankengeld oder Mutterschafts&d nach 5 200 der 

lin-~randenburg geltenden vorSchriften über die ~ ~ ä h ~ ~  von ~ ~ i -  Reichsversicherungsordnung in Verbindung mit den entsprechenden 

hilfen in ~ ~ k h ~ i ~ ~ - ,  pflege-, ~ ~ b ~ ~ ~ ~ -  und ~ ~ d ~ ~ m ~ ~ .  ~ ~ i h i l c ~ ~ ~ -  Vorschriften des Mutterschutzgeseaes erhält oder im Faüe der Erkran- 

für ~ i ~ ~ h ~ b ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~  und -beamte sind die ~ ~ i h i l f ~ ~ -  kung im Sinne von 57 Abs. 1 KMT die Arbeitsunaigkeit nach Ab- 

ordnung vom 26. November 1999 (KABI. S. 203) in Verbindung mit lauf der Fristen & die Foraailung von Kran- 

den darin genannten Beihilfevorschriften des Bundes. kengeld fortbesteht. 

(2) Die Stichtagworaussetzung des Absatzes 1 Satz 1 ist auch erfüllt, (5) Eine Beihilfe kann nur beantragt werden, wenn die mit dem An- 

wenn dem bestehenden ~ r b e i ~ ~ ~ h . ä l ~ ~ i ~  ein vor dem 1. trag geltend gemachten beihilfefähigen Aufwendungen insgesamt mehr 

her 2000 zu einem =deren kirchlichen hbeitgeber der ~ ~ ~ l i ~ ~ h ~ ~  s 30,- DM betragen. Eine Beihilfe wird nur gewährt, wenn sie min- 

Arbeitsverhältnis ohne zeitliche Unterbrechung vorausging. Die Bei- 

% Kirche in Berlin-Brandenburg begründetes unter den KMT gefallenes tens l0, DM beträgt. 
(6) Von der Beihilfegewährung ausgenommen sind Mitarbeiterin- 

hilfeberechtigung glt  auch bei demselben hbeitgeber nur solange, als nen und Mitarbeiter, die im Rahmen von Arbeitsförderungsmaßnah- 

das Arbeitsverhältnis ununterbrochen fortbesteht; sie erstreckt sich beschäfügt werden und unter die SOnderre!Zelungen der &lage 

nicht auf ein später begründetes nicht unmittelbar an das bisherige 
anschließendes neues Arbeitsverhältnis. Wird die Stichtagsvorausset- 
zung nicht erfüllt, besteht kein Beihilfeanspruch. 5 2 

(3) Unter den sich aus den Beihilfevorschriften des Bundes erge- Beihilfen für krankenversicherungspflichtige Mitarbeiterinnen und 
benden näheren Voraussetzungen können irn Rahmen der folgenden Mitarbeiter 
Bestimmungen Beihilfen auch für den beim Ortszuschlag berücksich- 
tigten Ehegatten und für die im Ortszuschlag oder beim Sozialzuschlag (1) In der gesetzlichen Krankenversicherung pflich~ersichem Mit- 
berücksichtigten Kinder gewährtwerden, sofan diese Angehörigen kei- arbeiterinnen und Mitarbeiter und ihre berücksichtigungsfähigen 
nen eigenen BeihiEeanspruch aus einem bestehenckin Dienst- oder Ar- Angehörigen sind auf die ihnen zustehenden Sach- und Dienstleistun- 
beitsverhältnis oder einem sonstigen Rechtsverhältnis haben und dies gen der Krankenkasse verwiesen. Eine Beihilfe im Rahmen der in 5 1 
nicht allein darauf beruht, dass ein solcher Anspruch wegen der nach Abs. 1 Satz 2 genannten Beihiifevorschrifien und unter den darin fest- 
diesem Beihilfenbeschluss bestehenden Beihilfebere~htigun~ der Mit- gelegten Voraussetzungen kann nur gewährt werden zu den Aufwen- 
arbeiterin oder des Mitarbeiters ausgeschlossen worden ist. Im Falle von dungen 
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1. für Zahnersatz, beschränkt auf Kronen, Brücken und Prothesen, 
2. anlässlich der Geburt eines Kindes für die Säuglings- und Klein- 

kinderausstattung, 
3. beim Todesfall des nicht getrennt lebenden Ehegatten oder eines 

Orts- oder sozialzuschlagsberechtigenden Kindes für die Bestattung 
und die sonstigen in § 12 Abs. I und 2 der Beihiievorschrifren des 
Bundes genannten Kosten. 

In den Fällen der Nummern 1 und 3 sind die Aufwendungen inso- 
weit nicht beihilfefähig, als ein realisierbarer Schadensersatzanspruch 
besteht. 

(2) Die Beihilfegewährung setzt im Falle von Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 
voraus, dass die Krankenkasse die Notwendigkeit der Aufwendungen 
für Zahnersatz anerkannt und die gesetzlich oder satzungsgemäß vor- 
gesehene Sachleistung in Höhe des von ihr zu tragenden Anteils (Zu- 
schusses) erbracht hat. Von den danach berücksichtigungsfähigen Auf- 
wendungen sind 
- das Honorar des Zahnarztes zu 100 v.H., 
- die Material- und Laborkosten zu zwei Drittein, 
- die Kosten von Edelmetall und ggf. Keramikverblendung zu 50 v.H. 
beihiifefähig. Auf die sich ergebende Summe sind als Krankenversi- 
cherungsleisning unabhängig von deren tatsächlicher Höhe 65 v.H. 
des Betrages anzurechnen, aus dem sich der Znschuss der Kranken- 
kasse errechnet. Die Beihilfe darf jedoch die Höhe des Eigenanteils 
der Mirarbeiterin oder des Mitarbeiters an den Zahnersatzkosten nicht 
überschreiten. Hat die Krankenkasse aufgrund der Härtefallregelung 
des 4 61 Sozidgesetzbuch V (SGB V) - Gesetzliche Krankenversi- 
cherung - auch den nach § 30 Abs. 2 SGB V von der oder dem Ver- 
sicherten zu tragenden Kostenanteil zu übernehmen, wird keine Bei- 
hilfe gewährt. 

(3) Als Beihilfe werden bei Vollbeschäftigung der Mitarbeiterin oder 
des Mitarbeiters gewährt 
a) bei Zahnersatz (Absatz 1 Satz 2 Nr. 1) der sich aus dem nach An- 

rechnung der Krankenversicherungsleistung gemäß Absatz 2 Satz 3 
verbleibenden beihilfefähigen Betrag bei Anwendung des sich aus 
dem folgenden Absatz 4 ergebenden Beihilfebernessungssatzes er- 
rechnende anteilige Betrag, 

b) bei der Säuglings- und Kleinkinderausstattung (Absatz 1 Satz 2 Nr.2 
ein Pauschalbetrag von 250,- DM, 

C) im Todesfalle (Absatz 1 Satz 2 Nr. 3), 

1. wenn weder ein Sterbegeld der Krankenversicherung oder aus einem 
Beschäftigungsverhältnis von mindestens 2.000,- D-M noch ein 
Schadensersatzanspruch in entsprechender Höhe zusteht, eine 
Kostenerstamng bis zu 1.300,- DM, 
beim Tode eines Kindes. für das Friedhofsgebühren nach dem Tarif 
für Kinderbestattungen festgesetzt wurden, bis zu 850,- DM, 

2. wenn ein Sterbegeld oder ein Schadensersatzanspruch von minde- 
stens 2.000,- DM, aber weniger als 4.000,- DM zusteht, 
eine Kostenerstattung bis zu 650,- DM, 
beim Tode eines Kindes, für das Fnedhofsgebühren nach dem Tarif 
für Kinderbestaitungen festgesetzt wurden, bis zu 425,- DM. 
Bei einem Sterbegeld oder Schadensersatzanspruch von mindestens 
4.000,- DM kann keine Beihilfe gewährt werden. 

(4) Der Beihilfebemessungssatz für die Feststellung der Beihilfe für 
Zahnersaakosten gernaß Absatz 3 Satz 1 Buchstabe a beträgt für 

1. die Beihilfeberechtigten selbst 50 v.H., 
2. den berücksichtigungsf2higen Ehegatten 70 v.H., 
3. berücksichtigungsfähige Kinder jeweils 80 v.H. 

der beihilfefähigen (berücksichtigungsfähigen) Aufwendungen. 
Sind zwei oder mehr Kinder berücksichtigungsfähig, beträgt der Be- 
messungssatz für Beihilfeberechtigte nach Satz 1 Nr. l 70 vom Hun- 
dert; bei mehreren Beihilfeberechtigten beträgt der Bemessungssatz 
nur bei einem von ihnenzu bestimmenden Berechtigten 70 vom Hun- 
dert; die Bestimmung kann nur in Ausnahmefällen neu getroffen wer- 
den. 

(5) Teilzeitbesdiäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten 
von den sich aus den vorstehenden Absätzen ergebenden Beträgen den 
Anteil, der dem Verhältnis ihrer vertraglich vereinbarten wöchendichen 

Arbeitszeit zu der einer VolibesdiaPgung entsprechenden Arbeitszeit 
entspricht (§ 61 Unterabs. 2 KMT). 

Beihiien für nicht krankenversicherungspflichtige 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

(1) Wegen Überschreitens der Pflichtversicherungsgrenze nicht 
krankenversicherungspflichtige Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern, 
die freiwillig in der gesetzlichen oder einer privaten Krankenversiche- 
rung versichert sind, erhalten Beihilfen unter denselben Voraussetzun- 
gen und zu den gleichen Aufwendungen wie krankenversicherungs- 
pflichtige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. $ 2 dieses Beschlusses 
gilt insoweit entsprechend. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die 
Voraussetzungen des 1 Abs. 1 und 2 erfüllen und am 30. No- 
vember 2000 - \ 

1. bereits das 50. Lebensjahr vollendet haben oder 
2. spätestens seit diesem Zeitpunkt ohne Unterbrechung als Schwer- 

behinderte im Sinne des Schwerbehindertengesenes anerkannt . . 
sind, 

können über die in $ 2  vorgesehenen Leistungen hinaus auch Beihil- 
fen zu den Aufwendungen für Wahlleistungen bei stationärer Kran- 
kenhausbehandlung gewährt werden; für Aufwendungen, die aus An- 
lass einer vor dem 1. Dezember 2000 begonnenen stationären Be- 
handlung entstanden sind, gelten diese Einschränkungen nicht. § 2 
Abs. 1 Satz 3 findet auch im Falle der Wahlleistungen entsprechende 
Anwendung. 

(2) Freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten 
~itarbeiterinnen und Mitarbeitern werden zu den in § 2 Abs. 1 ge- 
nannten Aufwendungen Beihilfen in der sich aus B 2 Abs. 2 bis 5 er- 
gebenden Höhe gewährt. Für Wahlleistungen bei stationärer Kran- 
kenhausbehandlung kann zu den Kosten, die nach Abzug des sich bei 
Unterbringung in einem Zweibettzimmer aufgrund des 6Abs. 1 Nr. 6 
Buchst: b Doppelbuchst. bb der Beihiievorschriften des Bundes er- 
rechnenden Betrages verbleiben, eine Beihilfe in der Höhe gewährt wer- 
den, die sich bei Anwendung des zutreffenden Beihilfebemessungssat- 
zes aus 2 Abs. 4 ergibt. 

(3) Für die Beihilfegewährung an die bei einem privaten Kranken- 
versicherungsunternehmen versicherten Mitarbeiterinnen und Mitar- 
beiter gelten die Absätze 1 und 2 in Verbindung mit 5 2 mit der Maß- 
gabe entsprechend, dass im Falle des Zahnersatzes (§ 2 Abs. 1 Nr. 1) 
und der Wahlleistungen bei stationärer Krankenhausbehandlung (Ab- 
satz 1 Satz 3) die Versicherungsleistung aus der Krankenversicherung 
auf die nach 5 2 Abs. 2 Satz 1 oder nach dem vorstehenden Absatz 2 
Satz 2 beihilfefähigen Aufwendungen in voller Höhe angerechnet wird. 
Übersteigt der Beitrag für die private Krankenversicherung den Bei- 
trag, der bei Krankenversicherungspflicht in der gesetzlichen Kran- 
kenversicherung zu zahlen wäre, sind jedoch die Leistungen der priva- 
ten Krankenversicherung nur in dem Verhältnis anzurechnen, in dem 
der tatsächliche Beitrag zum Beitrag bei Krankenversicherungspfiicht 
steht. Bei Aufwendungen für Zahnersatz (§ 2 Abs. 1 Nr. 1) wird als 
Versicherungsleistung mindestens der Betrag zugrundegelegt, der bei 
einer Versicherung der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters in der ge- 
setzlichen Krankenversicherung gemäß § 2 Abs. 2 Satz 3 als Kranken- 
versicherungsleistung angerechnet werden würde. 

(4) Soweit für nach 1 Abs. 3 berücksichtigungsfähige Angehörige 
Aufwendungen für Wahlieistungen bei stationärer Krankenhausbe- 
handlung entstehen, sind diese Aufwendungen nach Maßgabe der Ab- 
sätze 2 und 3 beihilfefähig, wenn die oder der Angehörige am 30. No- 
vember 2000 die in Absatz 1 Satz 3 Nr. 1 oder 2 genannten Voraus- 
setzungen erfüllt. 

(5) Soweit nicht krankenversicherungspfiichtige Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die unter die Übergangsvorsch& des 5 4 Abs. 2 des 
1. .KMT-Änderungstarifvertrages vom 29. August 1994 (KABl. 1995 
S. 57) fielen, seit August 1994 bis zum Zeitpunkt des Inkrafctretens 
dieses Beschlusses keinen Beitragszuschuss erhalten haben, werden Ih- 
nen, solange sie weiterhin keinen Beitragszuschuss erhalten, - unbe- 
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schadet des § 61 Unterabs. 1 Satz 2 und Unterabs. 2 KMT- Beihilfen von den kirchlichen Körperschaften als Arbeitgeber selbst zu tragen 
in demselben Umfange gewährt wie Kirchenbeamtinnen und -beam- sind, sind auch die an die Beiienabrechnungssteile zu zahlenden Ent- 
ten. 

1 4  

Beihilfen für Saisonmimrbeiterinnen und -mi 

Saisonmitarbeiterinnen und -mitarbeitern im Si 
Buchst. a der Sonderregeiungen 2 d zum KMT (SR 2 d KMT) erhal- 
ten die in 5 2 genannren Beihilfen nur, wenn sie in den unmittelbar 
vorausgegangenen drei Kalenderjahren bei demselben kirchlichen Ar- 
beitgeber insgesamt mindestens 18 Monate im Arbeitsverhältnis ge- 
standen haben, Beihilfen zu den Aufwendungen für Zahnersatz jedoch 
nur, wenn sie in den unmittelbar vorausgegangenen fünf Kalenderjah- 
ren insgesamt mindestens 30 Monate in der Evangelischen Kirche in 
Berlin-Brandenburg in Arbei&erhältnissen gestanden haben. 

Eine Beihilfe wird nitr gewährt, w n n  sie innerhalb eines Jahres nach 
Entstehen der Aufwendungen oder dqr Ausstellung der Rechnung 
beantragt wird. Für den Beginn der Frist ist bei Beihilfen für die Saug- 
lings- und Kleinkinderausstattung (§ 2 Abs. I Sau 2 Nr. 2) der Tag der 
Geburt und für Aufwendungen aus Anlass eines Todesfalles (1 2 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 3) der Sterbetag maßgebend. 

gelte oder zu erstattenden sonstigen Kosten von der die Mitarbeiterin 
oder den Mitarbeiter besaiäfügenden Körperschaft aus den Mitteln der 
Einrichtung oder sonstigen Eigenmitteln aufzubringen. 

(4) Ergänzend zu den vorstehenden Absätzen gelten die im Rahmen 
der haushalts- und sonstigen finnanzordnungsrechtlichen Bestimmun- 
gen getroffenen Regelungen, insbesondere über die Abführung pau- 
schaler Kostenabgeltungssätze durch die kirchlichen Körperschaften. 

§ 8 

Obergangsbestimmung 

Für beihiefähige Aufwendungen, die in der Zeit vor dem Inkraft- 
treten dieses Beschlusses entstanden sind, richten sich die Beihil- 
femögbchkeiten weiterhin nachden 81 5 bis 9 des Beschlusses der Kir- 
chenleitung über die Gew'ährung von Beihiien in Krankheits-, Ge- 
burts- und Todesfällen vom 10. Dezember 1993 in der Fassung der Be- 
kanntmachung vom 30. Mai 1995 (KABI. S. 55); dies gilt für die Zeit 
ab dem 1. März 2000 ungeachtet dessen, dass der genannte Beschluss 
durch § 9 der Beiievec~rdnung vom 26. November 1999 (KABI. 
S. 203) auf3er Kraft geseat worden ist. Beihilfen können innerhalb der 
in § 5 genannten Ausschlussfrist jedoch auch unter Berufung auf die- 
sen Beschluss beantragt werden. 

5 9 

Die in diesem Beschluss vorgesehenen Beihilfemöglichkeiten stehen 
Zuständigkeit unier dem~orbehait, dass sie durch künftigeÄnderung der in § 1 Abs. 1 

Satz 2 genannten Beihilf~orschriften oder dieses Beschlusses einge- 
Zuständig für Beihilfeangelegenheiten ist das Konsistorium. Für die schränkt werden oder entf&n können. 

Antragstellung und -bearbeitung gelten 2 Abs. 5 und 6 der Beihilfe- 
verordnung vom 26. November 1999 und die ggf. vom Konsistorium 
erlassenen ergänzenden Ausführungsbestimmungen. 

L 7 
Inkrafttreten 

Y /  

Dieser Beschluss tritt mit Wirkung vom 1. Dezember 2000 in Kraft. 
Aufbringung der Mittel und Zahlung der Beihilfe 

(1) Die nach diesem Beschluss zu gewährenden Beihilfen sind Lei- 
stungen aus dem Arbeitsverhältnis. Unbeschadet dieser Feststellung 
werden die Beihilfen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kir- 
chengemeinden (Orts- und Personalgemeinden, nicht jedoch An- 
staltsgemeinden) und Kirchenkreise sowie der Kirchengemeinde- und 
Kirchenkreisverbände mit Ausnahme der in den im folgenden Absatz 
genannten Einrichtungen beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitar- 
beiter unmittelbar von der Landeskirche aus landeskirchlichen Haus- 
haltsmitteln gewährt. Die Zahlung der Beihilfe durch das Konsistori- 
um oder die von diesem beauftragte Beihilfenabrechnungsstelle erfolgt 
zur Erfüllung des Anspruchs aus dem Arbeitsverhältnis und mit be- 
freiender 'Wirkung für den betroffenen kirchlichen Arbeitgeber. 

(2) Für die in Kindertagesstätten, auf Friedhöfen und in anderen 
nach wirtschaftlichen Grundsätzen zu führenden und im Wesentlichen 
aus Zuwendungen staatlicher oder sonstiger öffentlicher Steilen oder 
aus anderen Dritunitteln finanzierten Einrichtungen beschäftigten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Beihilfekosten von der be- 
troffenen kirchlichen Körperschaft aus den Mitteln der Einrichtung 
oder sonstigen Eigenmitteln aufiubringen. Die Beihilfe wird in diesen 
Fällen durch die Beihilfestelle des Konsistoriums oder die von diesem 
beauftragte Beihilfenabrechnungssteile berechnet und festgesetzt und 
entweder unmittelbar durch den kirchlichen Arbeitgeber oder zu des- 
sen Lasten von der Abrechnungsstelle gezahlt. 

(3) In den FäUen des Absatzes 1 Sau 2 und 3 trägt die Landeskirche 

Berlin, den 10. November 2000 

Kirchenleitung 
Dr. Wolfgang H U b e r 

Urkunde 
über die Vereinigung der Kirchengemeinden Berlinchen, 

Dranse, Seweko und Schweinrich, 
sämtlich Evangdiicher Kirchenkreis Witrstock-Ruppin 

Mit Zustimmung der Beteiligten hat das Konsistorium aufgrund von 
Artikel 9 Abs. 3 der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Ber- 
lin-Brandenburg vom 19. November 1994 (KABI. S. 182) beschlos- 
sen: 

Die Kirchengemeinden Berlinchen, Dranse, Seweko und Schwein- 
rich, sämtlich Evangeliicher Kirchenkreis Wittstock-Ruppin, werden 
zu einer Kirchengemeinde vereinigt. 

5 2 
auch die an die beauftragte Beihilfenabrechnungsstelle für deren 
Dienstleistungen zu zahlenden Entgelte (Fdipauschalen) und zu er- Dievereinigte Kirchengemeinde trägt den Namen ,Evangelische Kir- 
stattenden sonstigen Kosten. Soweit gemaß Absatz 2 die Beihilfekosten chengemeinde im Dranser Land". 



Die Friedhofskommission der Evangelischen Kirchengemeinden 
Diese Urkunde u Lankwitzund Luther, Kirchenkreis Steglitz, hat mit Genehmigung des 

Konsistoriums das unten abgebildete Kirchensiegel eingeführt. 
Berlin, den 7. November 2000 Die Umschrift lautet: 
Az. 1020-1 (703.04) 

,EVGL. DREIFALTIGKEITS-KIRCHENGEMEINDE 
Evangelische Kirche BERLIN-LANKWITZ 

(L.S.) in Bedin-Brandenburg 
- Konsistorium - 

Dr. R u n g e  

* 

Urkunde 
über die Vereinigung der Kirchengemeinden Stremmen, 

Tauche und Tmbatsch, 
sämtlich Evangelischer Kidenkreis An Oder und Sptee 

FRIEDHOFSKOMMISSION DER EV. KIRCHENGEMEINDEN 
LANKWITZ UND LUTHER-BERLIN" 

Mit Zustimmung der Beteiligten hat das Konsistorium aufgrund von 
Artikel 9 Abs. 3 der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Ber- * 
li-Brandenburg vom 19. November 1994 (KABI. S. 182) beschlos- 
sen: AuSergeltungsetzung eines Kirchensiegeis 

4 1 Das Kirchensiegel der Friedhofskommission der Evangelischen Kir- 
chengemeinden Lankwitz und Luther, Kirchenkreis Steglitz, mit der 

Die Kirchengemeinden Stremmen, Tauche ats& ~&&ch Umschrift ,Kirchhofskommision der Evgl. Kirchengemeinden Lank- 
Evangelischer Kirchenkreis An Oder und Spree, werden ZU einer Kir- und Ludier ~ l ~ . - h k ~ i ~ "  -de außer Geltung gesetzt, 
chengemeinde vereinigt. 

Die vereinigte Kirchengemeinde trägt den Namen ,Evangelische Kir- 
chengemeinde Tauche-Trebatsch". 

Wahlen in die Disziplinarkammer 
der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg 

Der bisherige Pfarrsprengel Tauche wird aufgehoben. 

4 4  

Diese Urkunde tritt am 1. Januar 2001 in Kraft. 

Berlin, den 21. November 2000 
Az. 1031-1 (711.33) 

Die Landessynde der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg 
hat am 18. November 2000 folgende Personen für den Rest der bis zum 
31. Dezember 2004 laufenden Amtszeit in die Disziplinarkammer der 
Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg gewählt: 
1. Frau Richterin am Verwaltungsgericht Dr. Ulrike D i t h m a r- 

S t r eh 1 a U zur Vorsitzenden 
2. Herrn Richter am Verwaltungsgericht Matthias R i n g e 

zum nichtordinierten beisitzenden Mitglied 
3. Frau Pfarrerin Susanne K a h I-P a s s o t h 

zur 1. Stellvertreterin des ordinierten beisitzenden Mitglieds 
4. Frau Superintendentin Uirike V o i g t 

zur 2. Stellvertreterin des ordinierten beisitzenden Mitglieds 

Evangelische Kirche Berlin, den 1. Dezember 2000 
(L.S.) in Berlin-Brandenburg 

- Konsistorium - Konsistorium 
D r . R u n g e  D r . R u n g e  



Ausschreibung von Pfarrstellen 

1. Die (I .) Pfarrstelle der Kirchengemeinde Eichwalde, Evangelischer 
Kirchenkreis Neukölln, ist ab sofort durch das Konsisrorium Zu beset- 
zen. 

Der Dienstbereich erstreckt sich auch auf die Kidengemeinde 
Wildau. 

Die in der Kirchengemeinde tätige Pfarrerin im Entsendungsdienst 
wird sich bewerben. 

Bewerbungen werden innerhalb von 4 Wochen nach Erscheinen des 
Amtsblattes erbeten an das Konsistorium, Georgenkirchstraße 69170, 
10249 Berlin. 

2. Die (1 .) Pfarrstelle der Kirchengemeinde Berlin-MarzahnlNord, 
Evangelischer KirchenkreisLichtenberg-Oberspree, ist ab sofort im ein- 
geschränkten Diens~erhdtnis (80 % Dienstumfang) durch das Kon- 
sistorium wieder zu besetzen. 

Die Gemeinde wünscht sich eine(n) Mitarbeiter(in), die oder der 
Freude und Kreativität zeigt, vor allem in der Konfirmanden- und Ju- 
gendarbeit. 

Sie oder er soll die Eigenständigkeit der Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen fördern (Begleitung und Aufbau des Ehrenamtes) und 
durch spezielle Angebote (2.B. Rüsneit und Workshops) den Jugend- 
lichen im Neubaugebiet eine Auseinandersetzung mit christlichen Wer- 
ten und Lebensvorstellungen ermöglichen. 

Des Weiteren werden Gottesdienste in M d n - D o r f  und hdarzahn- 
Nord sowie Besuche zu den Aufgaben gehören. 

Die Gemeinde wünscht sich eine(n) teamMige(n) Mitarbeiter(in), 
die oder der auf eine offene und motivierte Mitarbeiterrunde trifft. Der 
Bezug der vorhandenen Dienstwohnung wird erwartet. 

Die Gemeindepädagogin im Entsendungsdienst wird sich auf die 
Stelle bewerben. 

Bewerbungen werden innerhalb von 4 Wodien nach Erscheinen des 
Amtsblattes erbeten an das Konsistorium, Georgenkirchstraße 69/70, 
10249 Berlin. 

3. Die (2.) Pfarrstelle der Kirchengemeinde Am Fennpfuhl, Evan- 
gelischer Kirchenkreis Lichtenberg-Oberspree, ist ab 1. Februar 2001 
im eingeschränkten Dienstverhdtnis (50 % Dienstumfang) durch das 
Konsistorium wieder zu besetzen. 

Die Gemeinde ist vor 25 Jahren in einem Neubaugebiet entstanden. 
Geprägt ist das Wohngebiet von einer starken Weg- una Zuzugsbewe- 
gung. In den vergangenen 10 Jahren sind insbesondere Spätaussieder, 
unter ihnen viele Familien mit Kindern, zugezogen. Die begonnene 
Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde ist weiter auszubauen. 

Die Gemeinde wünscht sich eine Mitarbeiterin oder einen Mitar- 
beiter mit Freude an neuen Ideen, TeamfZahigkeit und der Bereitschaft, 
die besondere Situation mit zu gestalten. 

Nähere Informationen erteilt: Pfarrer H. Utpatel, Telefon: 0301 
97 10 49 44. 

Bewerbungen werden innerhalb von 4 Wochen nach Erscheinen des 
Amtsblattes erbeten an das Konsistorium, Georgenkirchsuaße 69/70, 
10249 Berlin. 

4. In der Kirchengemeinde Mühienbeck, Kirchenkreis Pankow, ist 
zum I. März 2001 die Pfarrstelle mit 100% Dienstumfang durch Ge- 
meindewahl neu zu besetzen. Mit der Pfarrstelle verbunden ist die Ver- 
waltung der Pfarrstelle der Kirchengemeinde Schildow. 

Die Gemeinden suchen eine(n) engagierte(n) Pfarrer(in), offen 
sowohl für neue als auch traditionelle Formen des Gemeindelebens. 
Wichtige Schwerpunkte sind: 
- Gottesdienae (jeden Sonntag in beiden Gemeinden), 
- seelsorgerliche Begleitung uon Menschen, Besuchdienst, 
- Konfirmanden- und Jugendarbeit, Senioren- und Gespr%chskreise, 

der ,Mühlenbecker Kollzerte". 
Die Gemeinden erwarten die Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Katechetin, Bes&&&e über 
ABM sowie Ehrenamtliche). 

Die beiden Gemeindekirchenräte unterutützen aktiv diehbeiten in 
den Gemeinden. 

Sie oder er sollte bereit sein, Gewachsenes fortzuführen, aber auch 
neue Akzente zu senen sowie eng mit den zwei anderen Gemeinden in 
der Region zusammenzuarbeiten. 

Die Bewerberin oder den Bewerber erwarten zwei renovierte Kir- 
chen in Schildow und in Mühlenbeck sowie ein geräumiges. umgebau- 
tes Pfarrhaus mit Pfarrwohnung in Mühlenbeck. 

Bewerbungen werden innerhalb von 4 Wochen nach Erscheinen des 
Amtsblattes erbeten an den Gemeindekirchenrat der Kirchengemein- 
de Mühlenbeck über die Superintendentur Pankow, Pradelstraße 11, 
13189 Berlin. 

Auskünfte vor Ort erteilen in Mühlenbeck: Pfarrerin Dr. W~zisla- 
Markert, Telefon: 033056/890 17 und in Schildow: der Vorsit- 
zende des Gemeindekirchenrates, Herr Andreas Ehrke, Telefon: 
03 30 56/8 10 21. 

5. Die (1 .) Pfarrstelle der Kirchengemeinde Berlin-Marzahn, Evan- 
gelischer Kirchenkreis Lichtenberg-Oberspree, ist zum 1. April 200 1 
im eingeschränkten Diensrverhdtnis (80 % Dienstumfang) durch das 
Konsistorium wieder zu besetzen. 
Zur Gemeinde gehören ca. 2.300 Gemeindeglieder. 

Die Gemeinde arbeitet mit der Nachbargemeinde Berlin-Mar- 
zahn/Nord zusammen; die Fusion wird vorbereitet. Gottesdienste sind 
in beiden Gemeinden zu halten. 

Der Gerneindekirchenrat wünscht die Obernahme aller pfarramtli- 
chen Dienste mit Liebe und Fantasie sowie die Zusammenarbeit mit 
haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden und dem Kindergarten der 
Gemeinde. Die Bewerberin bzw. der Bewerber soll kommunikativ sein 
und den Arbeitsschwerpunkt im seelsorgerlichen Bereich sehen. 
Der Bezug der Dienstwohnung wird erwartet. 

Bewerbungen werden innerhalb von 4 Wochen nach Erscheinen des 
Amtsblattes erbeten an das Konsistorium, Georgenkirchstraße 69/70, 
10249 Berlin. 

6. Irn kürzlich gebildeten Pfarrsprengel Mahlsdorf-Hönow, Evange- 
iischer Kirchenkreis Lichtenberg-Oberspree, ist die (1.) Pfarrstelle 
durch das Konsistorium zu besetzen. 

Der Dienstbereich umfasst die Kirchengemeinde Hönow mit 
ca. 1.100 Gemeindegliedern und den Bereich Nord der Kirchenge- 
meinde Mahisdorf mit ca. 900 Gerneindegiiedern. Durch starke 
Bautätigkeit ist in beiden Gemeinden mit steigenden Gemeindeglie- 
derzahlen zu rechnen. 

Beide Kirchengemeinden wünschen sich eine Pfarrerin oder einen 
Pfarrer, die oder der sich teamfähig zeigt, sich in die gewachsenen Ge- 
meindestrukturen und in die Gemeindeleimg einfügt und sich mit 
Liebe und Fantasie den Herausforderungen des neugebildeten Pfarr- 
sprengels annimmt. 

Erwartet wird eine gute Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen 
sowie eine Betreuung und Begleitung der Gemeindekreise. 

Schwerpunkte sind u.a. Jungendarbeit, Bibelstunden, seelsorgerli- 
che Betreuung und Konfirmandenunterricht. 

Es wird erwartet, dass die vorhandene Dienstwohnung in Mahlsorf 
Nord bezogen wird. 

Der Pfarrer im Entsendungsdienst, der die Pfarrstelleverwaltet, wird 
sich bewerben. 

Bewerbungen werden innerhalb von 4 Wochen nach Erscheinen des 
Amtsblattes erbeten an das Konsistorium, Georgenkirchstraße 69/70, 
10249 Berlin. 

7. In der Dreieinigkeits- Kirchengemeinde Beriii-Buckow, Evange- 
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lischer JSirchenkreis Neukölln, ist zum 1. Mai 2 9 1  eine der be$m 
Pfarrstellen mit 100% D i e n s d a n g  durch Gemeindewahl neu zu be- 
setzen. 

In der Gemeinde gibt es 2 Predigtstätten: Die Dreieinigkeitskirche 
und die Phdipp-Melanchhon-Kapelle. 
Di neue Pfarrerin bzw. der neue Pfarrer soll den' Dienst schwer- 

punkunäßig in der Dreieinigkeitskirche versehen. 
Die Gemeinde hat ca. 7.600 Gemeindegkder. Es gibt eine um- 

fangeiche Konfirmanden-and Jugendarbeit und vieie Kindergruppen. 
Aitenarbeit und ein Besuchsdienst waren bisher ein Schwerpunkt im 
Bereich der Dreieinigkeitskirche. Auf dem Kirchengelände befindet 
sich eine Kindertagesstätte mit 130 Plätzen und eine Behindertenein- 
richtung in der Verantwortung des Diakonischen Werkes Neukölln. 

Der Gemeindekirchenrat wünscht sich eine Pfarrerin oder einen 
Pfarrer, die oder der 

- o& ist für neue Wege, 
' - te&ig und bereit ist zur g e s c h w i s t e r l i c h e  

dem anderen Pfarrer, den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern und den zahlreichen Ehrenamtlichen, die Motivation 
und Anleitung zu ihrem wertvollen Dienst brauchen, 

- einfühlsam und sensibel die unterschiedlichen Strömungen in der 
Gemeinde wahrnehmen und sie zum Wohl der ganzen Gemeinde 
einsetzen kann, 

- in d e n  Bereichen des gemeindlichen Zusammenlebens und mit 
allen Altersgruppen den Dienst engagiert ausübt. 

Der Gerneindekirchenrat i n  bei der Wohnungssuche behiIflich. 
Bewerbungen werden innerhalb von 4 Wochen nach Erscheinen 

des Amtsblattes erbeten an den Gemeindekirchenrat der Dreieinig- 
keits-Kirchengemeinde Berlin-Buckow über die Superintendentur 
Neukölln, Rü~landstraße 9, 12053 Berlin. Ansprechpartner in der 

- Freude hat an der Verkündigung des Evangeliums und an der Ge- Gemeinde ist: Pfarrer Thomas Spiegelberg, Telefon: 661 48 92 oder 
staitung der Gottesdienste, 601 94 76. 
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